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oc aeber Ge
w

Unsere Fachfrau Eva-Maria Jonen

studierte Kommunikationsforschung, Phonetik und Marketing-

kommunikation. Sie engagiert sich vor allem für Frauen

und hält Vorträge zu den Themen Vorsorge und Anlage.

«cIch enterbe dich!» - Geht das?
Es ist nicht ganz so einfach, ein

unliebsames Familienmitglied

zu enterben und ihm damit den

gesetzlich geschützten Teil

der Erbschaft - den Pflichtteil -
ganz oder teilweise zu entziehen.

s reicht mir jetzt: Ich enterbe
- dich!», ist ein Satz, der manchmal

_ in einem Streit zwischen Familien-

mitgliedern fällt, weil eine unsichtbare

Toleranzgrenze überschritten wurde, auf
die man nur mit einer drastischen Mass-

nähme antworten kann. Aber ist die in
der Hitze des zwischenmenschlichen Ge-

fechts ausgestossene Drohung wirklich
so leicht in die Tat umzusetzen?

Nahe Verwandte - Eltern, Nachkom-

men wie Kinder, Enkel und der Ehegatte

- haben Anspruch auf einen Pflichtteil.
Dieser gesetzlich geschützte Teil des

Erbes kann nur teilweise oder ganz ent-

zogen werden, wenn der Enterbungs-
grund klar und deutlich sowie mit Bewei-

sen versehen im Testament des Erblassers

formuliert wird. Als Enterbungsgrund gilt
nicht - wie landläufig angenommen - die
Heirat der Tochter mit dem aus Sicht der

Eltern falschen Ehemann, der Austritt des

Ehegatten aus der Kirche oder übermässi-

ger Alkoholkonsum des Sohns.

Das Schweizer Zivilgesetzbuch kennt
die Straf- und die Präventiventerbung.
Bei Strafenterbung steht die Betroffen-
heit des Erblassers im Mittelpunkt. Wenn
der Erbe gegen den Erblasser (oder eine

diesem verbundene Person) eine schwe-

re Straftat begangen oder er seine fami-
lienrechtlichen Pflichten vernachlässigt
hat und er mit diesen Taten dem Erb-
lasser grossen Schaden hat zufügen wol-
len, kann ihm per Strafenterbung der
Pflichtteil entzogen werden. Er wird qua-
si für seine Taten vom Erblasser bestraft.

Bei der Präventiventerbung hat der
Erblasser die Möglichkeit, bei Überschul-

dung des Erben vorsorglich die Hälfte
des Pflichtteils auf vorhandene oder spä-

ter geborene Kinder zu übertragen, da-

mit nicht das ganze Erbe zur Begleichung
von Verlustscheinen hinzugezogen wird.

Nachfolgende Beispiele zeigen aber,
dass nicht jeder Grund ausreicht und
nicht jeder anfangs glasklare Fall zu
einer Enterbung führen kann:

Während sich die Tochter um die El-

tern kümmert, haben diese seit Jahren

zum Sohn keinen Kontakt mehr. Sie wol-
len den Sohn enterben und ihr Vermögen

nur der Tochter geben. Ist das möglich?
Nein, nur wenn der Sohn eine schwere
Straftat begangen hat, können sie ihn
enterben. Wenn nicht, erhält er seinen
Pflichtteil und die Tochter den Rest.

Ein Mann hat aus einer früheren Be-

Ziehung zwei Kinder, vor fünf Jahren

trennte er sich von seiner Frau und lebt

nun mit seiner Partnerin und dem ge-
meinsamen Kind zusammen. Er möchte
die erwachsenen, gut verdienenden Kin-
der aus erster Ehe enterben und nur das

jüngste Kind als Erben einsetzen. Geht
das? Nein, eheliche wie uneheliche Kin-
der kann man nicht enterben. Er kann
aber einen möglichen Erbauskauf an die
beiden Älteren in Erwägung ziehen und
dies mit ihnen besprechen.

Beide Ehepartner haben sich auseinan-

dergelebt, gehen getrennte Wege, sind
noch verheiratet. Ein Partner möchte im
Falle seines Todes sein ganzes Vermögen

einer Stiftung spenden. Geht das? Nein,
seine Frau ist erbberechtigt, er muss sich

vorher scheiden lassen.

Zwei verfeindete Schwestern, beide
ohne weitere Verwandte. Eine lebt allein,
die andere mit ihrem Lebensgefährten.
Letztere will ihre Schwester enterben
und ihr Vermögen dem Lebensgefährten
geben. Geht das? Ja, denn ihre Schwes-

ter ist nicht pflichtteilsberechtigt.
Ein kinderloses Paar lebt zusammen,

der Mann will seine Partnerin absichern.
Kann er seine noch lebenden Eltern ent-
erben und seine Partnerin zur Alleiner-
bin machen? Nein, aber er kann mit dem
Zusatz «Ich verletze damit den Pflicht-
teilsanspruch meiner Eltern, hoffe aber

auf ihre Einsicht und dass sie von einer

Herabsetzungsklage absehen» in seinem
Testament darauf einwirken, dass seine

Eltern auf ihr Recht verzichten.
Besonders dieser Fall zeigt, wie wichtig

es ist, ein Testament klar zu formulieren,
damit sich nicht bei der Bekanntgabe des

letzten Willens die Erben gegenseitig be-

kriegen. Eine Enterbung sollte nur gut
durchdachte Ultima Ratio sein und nicht
eine schnelle Abstrafung eines unliebsa-

men Familienmitglieds. Daher sollte man
vorher mit allen beteiligten Personen re-

den und juristischen Rat einholen. Denn:

Mit einer Enterbung konfrontiert man
nicht nur die übrigen Erben mit einer

möglichen unschönen und langwierigen
Auseinandersetzung mit dem Enterbten,

wenn dieser klagt. Man sorgt auch pos-
tum für einen ordentlichen Familienkrieg.

Weitere Informationen
Internet: Schweizerische Eidgenossenschaft, Dokumentation, Landesrecht, 3. Teil Erbrecht:

www.admin.ch/ch/d/sr/210/index3.html

Literatur zum Thema:

-» Rentenanstalt Swiss Life: «Güterrecht, Erbrecht und Begünstigung».

4 Beobachter-Ratgeber: «Testament, Erbfolge, Erbschaft».

-» VZVermögensZentrum: «Erben und Schenken».

ZEITLUPE 11 -2010 63


	Ratgeber Geld

